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Betreff: Austauschseiten zum FSG-Gesamterlass 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie übermittelt in der Beilage die 
Austauschseiten zum FSG-Gesamterlass betreffend die Anerkennung des liechtensteinischen 
Codes 118 (Berechtigung zum Lenken von Feuerwehrfahrzeugen) in Österreich mit der Bitte 
um Kenntnisnahme und Weiterleitung an alle mit der Vollziehung des FSG betrauten 
Behörden. 
 
Beilage 
 

Für die Bundesministerin: 
Dr. Wilhelm Kast 

Ihr(e) Sachbearbeiter/in:
Mag. Wolfgang Schubert

Tel.: +43 (1) 71162 65 5529
Fax: +43 (1) 71162 65 5073

e-mail: wolfgang.schubert@bmvit.gv.at
elektronisch gefertigt 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

§ 32 a 
Feuerwehrführerschein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 32a 
Allgemeines: 
 
Anerkennung von Lenkberechtigungen für die Klasse C1 des Fürstentums Liechtenstein mit Code 
118 
Aufgrund wechselseitiger Vereinbarung mit den liechtensteinischen Behörden wird künftig die 
nationale Sonderberechtigung zum Lenken von Feuerwehrfahrzeugen gegenseitig anerkannt. Im 
Unterschied zu § 1 Abs. 3 FSG ist im Fürstentum Liechtenstein für das Lenken von 
Feuerwehrfahrzeugen der Besitz einer Lenkberechtigung für die Klasse C1 (bis 7500 kg) erforderlich. 
Nach Ablegung einer theoretischen und praktischen Fahrprüfung kann der Code 118 erworben 
werden, der zum Lenken von allen Feuerwehrfahrzeugen (vergleichbar mit der Regelung im FSG) 
berechtigt. Die Gültigkeit des Codes 118 endet gleichzeitig mit dem Fristablauf der Klasse C1.  
 
Da die liechtensteinische Regelung inhaltlich im Wesentlichen dem österreichischen 
Feuerwehrführerschein entspricht (die Anforderungen sind sogar höher, da Klasse C1 gefordert wird) 
spricht nichts dagegen, die liechtensteinische Regelung - somit den Code 118 - anzuerkennen. Ab 
sofort dürfen daher Besitzer von liechtensteinischen Lenkberechtigungen für die Klasse C1, in die der 
Code 118 eingetragen ist, in Österreich alle Feuerwehrfahrzeuge lenken. Umgekehrt dürfen Besitzer 
von österreichischen Feuerwehrführerscheinen (mit Klasse B) in Liechtenstein alle 
Feuerwehrfahrzeuge lenken. 
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